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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht 
GZ: AKR 0579-5 

GRDrs 819/2023 
      
 

Stuttgart, 28.11.2023 

Stellenplan 2024/2025 
Schaffung von Stellen, Veränderung von Stellenvermerken sowie 
Verlängerung von Ermächtigungen zur Einstellung von Personal 
außerhalb des Stellenplans im Geschäftskreis I - Referat Allgemeine 
Verwaltung, Kultur und Recht 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Verwaltungsausschuss 
Gemeinderat 
      

Beratung 
Beschlussfassung 
      

nicht öffentlich 
öffentlich 
      

06.12.2023 
14.12.2023 
      

      

Beschlussantrag 

 
Zum Stellenplan 2024 werden 
 
1. im Teilstellenplan des Bürgermeisteramtes 

 
- 9,25 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 1 bis 4), 
 
 

2. im Teilstellenplan des Haupt- und Personalamtes 
 
- 17,25 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 5 bis 20 sowie 53 bis 55), sowie 
 
- die Stellenvermerke an 13,30 Stellen verändert (vgl. Anlagen 22 bis 29), 
 
 

3. im Teilstellenplan der Bezirksämter 
 
- 1,78 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 30 bis 33), 
 
 

4. im Teilstellenplan des Amtes für Digitalisierung, Organisation und IT  
 
- 6,50 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 34 bis 38), sowie 
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- der Stellenvermerk an 0,50 Stelle verändert (vgl. Anlage 39), 
 
 

5. im Teilstellenplan des Rechtsamtes 
 
- 1,00 Stelle geschaffen (vgl. Anlage 40), 
 
 

6. im Teilstellenplan des Standesamtes 
 
- 0,10 Stelle geschaffen (vgl. Anlage 41), 
 
 

7. im Teilstellenplan des Kulturamtes 
 
- 8,65 Stellen geschaffen (vgl. Anlagen 42 bis 51), sowie 
 
- der Stellenvermerk an 0,50 Stelle verändert (vgl. Anlage 52). 
 

8. Außerdem wird eine bestehende Ermächtigung zur Einstellung von Personal au-
ßerhalb des Stellenplans im Umfang von 0,5 VZÄ für das Haupt- und Personal-
amt verlängert (vgl. Anlage 21). 

 

Kurzfassung der Begründung

Auf die ausführlichen Begründungen in den Anlagen 1 bis 55 wird verwiesen.

Klimarelevanz

Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf den Klimaschutz.

Finanzielle Auswirkungen 

Ab dem Haushalt 2024 fallen zusätzliche Personalkosten in Höhe von ca. 4,0 Mio. €/Jahr 
an. Kostenwirksam, bezogen auf den Gesamthaushalt, sind davon durchschnittlich  
3,9 Mio. €/Jahr.
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Referat WFB hat die Vorlage mitgezeichnet. 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Dr. Fabian Mayer 
Erster Bürgermeister 

Anlagen 

55 
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Anlage 1 zu GRDrs 819/2023 
 
<Anlagen> 
 
 


